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Alle EnBW-Aktien sind wieder im Ländle! 

Der LNV sagt: „Willkommen daheim“ 

und fordert eigenständige Energiepolitik ohne Atomstrom 

 

Stuttgart, 7. Dezember 2010 

 

 

Der überraschende Rückkauf von 45 % der EnBW-Aktien, die bisher im Eigen-

tum der französischen EdF waren, gibt nach Ansicht des Vorsitzenden des 

Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg, Reiner Ehret, der Landes-

regierung zusammen mit den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken die Mög-

lichkeit, den Versprechungen hin zu einer nachhaltigen, atomstromfreien  

Energieversorgung des Landes, Taten folgen zu lassen. 

 

„Wir halten es für möglich, den Ausstieg aus der risikobehafteten Atomwirtschaft er-

heblich zu beschleunigen. Dazu würde auch eine Intensivierung der Zusammenar-

beit zwischen der EnBW und den Stadtwerken des Landes beitragen,“ betonte der 

LNV-Chef. Er verwies zum wiederholten Male auf die Tatsache, dass die Endlager-

frage auch für Baden-Württemberg völlig ungeklärt ist: „Ich frage mich, wie wohl die 

Bürgerinnen und Bürger des Landes über die Atomenergie urteilen würden, würde 

man feststellen, dass ein Endlager für hoch verstrahlten Atommüll vor ihrer baden-

württembergischen Haustür möglich und angestrebt ist!“ Die Anzeichen für eine sol-

che Lösung mehrten sich in den letzten Monaten. 
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Die Energiefrage – und damit die Frage nach der Bedeutung der atomaren Stromer-

zeugung im Lande – werde, so Ehret, auch bei der Landtagswahl Ende März 2011 

eine wichtige Rolle spielen, nach dem Aktienrückkauf mehr denn je. „Ich hoffe, die 

Landesregierung wird, nachdem sie mit dem Rückkauf der EnBW-Aktien „A“ gesagt 

hat, jetzt auch „B“ sagen und die Last der dauerhaften atomaren Endlagerungs-

Gefahren durch raschen Ausstieg aus der Risiko-Technologie verringern helfen. 

 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V. (LNV) ist Dachverband der Natur- 

und Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg. In ihm sind 33 Vereine mit ca. 540.000 

Mitgliedern organisiert. Er ist gemäß Naturschutzgesetz nach § 67 anerkannter Naturschutz-

verein und vertritt nach § 66 Abs. 3 die Natur- und Umweltschutzvereine des Landes. 

 


